
   Gemeinde Stuhr 

   Fachdienst Bauordnung 

   Bauordnung@Stuhr.de (E-Mail) 

 
Gemeinde Stuhr 
Fachdienst Bauordnung 
Blockener Str. 6 
28816 Stuhr 
 
Anforderung von Kopien aus Bauakten 
 
Hinweis: Auszüge aus dem Bauaktenarchiv sind gebührenpflichtig. Die Gebührenhöhe richtet sich 
nach der Allgemeinen Gebührenordnung (AllGO). 
 
Angaben zum Grundstück: 
 

Gemarkung:  

Flur:  

Flurstück/e:  

Straße/Hausnummer:  

 
Antragsteller*in: 
 

Name, Vorname/Firma:  

Straße/Hausnummer:  

PLZ/Ort:  

Telefon:   

E-Mail:     

 
Es werden folgende Unterlagen benötigt: 
 

○ komplette Baugenehmigungsakte*n oder 
 
○ einzelne Dokumente (bitte aufführen): 
 

                  
 

             
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

○ Ich/Wir bin/sind Eigentümer*in des Grundstückes 
 (Nachweis: Grundbuchauszug oder Kaufvertrag oder Abgabenbescheid liegt bei) 
 

○ Ich bin Beauftragte*r der Grundstückseigentümerin/des Grundstückseigentümers. Eine 
 entsprechende Vollmacht ist beigefügt. 
 
Ohne Vorlage der vollständigen Unterlagen/Nachweise kann Ihr Antrag leider nicht bearbeitet werden. 
_________________________________________________________________________________ 
 

○ Unterlagen in pdf-Format über eine digitale Plattform (KomBox) bereitstellen oder 
 

○ Unterlagen in Papierform. 
 
 
       
Datum, Unterschrift 
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